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Stand: 06/2007 
 

I. Allgemeines 
 
1. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich und nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der 
Geltung zustimmen.  
 

2. Diese Verkaufsbedingungen sind Bestandteil aller Verträge mit dem Vertragspartner, im Folgenden „Kunde“ genannt.  
 

3. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden auch dann nicht Gegenstand des Vertrages, wenn wir ihnen nicht 
nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.  
Mit der Entgegennahme der von uns an den Kunden gelieferten Waren gelten unsere Geschäftsbedingungen als von dem 
Kunden angenommen. 
 

4. Mündliche Vereinbarungen, Nebenabreden, etc., die von diesen Geschäftsbedingungen abweichen, haben nur Gültigkeit, 
wenn sie schriftlich zwischen dem Kunden und uns vereinbart werden. Auch die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses 
bedarf der Schriftform.  
 

5. Eventuelle Änderungen in der Abwicklung des Geschäftes beinhalten keine Änderung der Geschäftsbedingungen. 
 

6. Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass unsere Angestellten nicht befugt sind, ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung 
der Geschäftsführung Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusagen zu erteilen, die über den Inhalt des schriftlichen 
Vertrages hinausgehen.  

 
 
II. Angebot und Vertragsabschluss 
 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Eine Bindungswirkung tritt hierdurch nicht ein.  

 
2. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigungen. Das 

Gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden.  
 

3. Sonderleistungen sind nicht in den Angeboten enthalten. Sie müssen ausdrücklich schriftlich aufgeführt und von uns 
schriftlich bestätigt werden, um Vertragsgegenstand zu werden. 
 

4. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies von uns 
ausdrücklich schriftlich zugesagt worden ist. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung stellen ebenfalls keine 
verbindliche Beschaffenheitsangabe der Ware dar.  

 
 
III. Überlassene Unterlagen 
 
An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen, wie z. B. Zeichnungen, 
Kalkulationen, etc., behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Kunden unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung.  
 
 
IV. Lieferungen, Termine, Rücktrittschadenersatz 
 
1. Die Angabe von Lieferzeiten und/oder Lieferterminen erfolgt unverbindlich und löst keinerlei Ansprüche, insbesondere nicht 

auf Schadenersatz, aus. Verbindliche Liefertermine, die diese Ansprüche auslösen können, müssen von uns zuvor 
ausdrücklich schriftlich als solche bezeichnet worden sein. 
 

2. Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die  uns die Lieferung 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen, hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrungen, behördliche 
Anordnungen, usw. und auch dann, wenn sie bei unseren Lieferanten oder den von uns zur Erfüllung der Verbindlichkeit 
beauftragten Unternehmen eintreten, haben wir nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die 
Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 
 

3. Lieferfristen und Lieferpflichten ruhen, wenn der Kunde mit seinen Verbindlichkeiten aus einem anderen Vertragsverhältnis 
der Geschäftsbeziehung im Rückstand ist oder berechtigte Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden bestehen. 
Berechtigt sind Zweifel insbesondere dann, wenn eine Wirtschaftsauskunftei den Kunden sinngemäß schlechter als 
„befriedigend“ bewertet und/oder eine Kreditversicherung ein für den Kunden übernommenes Kreditlimit reduziert oder 
aufhebt. Wir können in diesem Falle die weitere Lieferung von der Bestellung von Sicherheiten abhängig machen. 
 

4. Der Kunde kann uns sechs Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen 
Lieferzeit schriftlich auffordern, binnen einer Frist von weiteren sechs Wochen zu liefern. Bei der Berechnung sind IV.2. und 
IV.3. dieser Bedingungen zu berücksichtigen. Nach Ablauf der weiteren sechs Wochen geraten wir in Verzug, sofern wir 
vorher zur Lieferung aufgefordert wurden. Wiederum sind bei der Berechnung IV.2. und/oder IV.3. dieser Bedingungen zu 
berücksichtigen. 
 

5. Verlängert sich die Lieferzeit, werden wir von unserer Verpflichtung gemäß IV.3. dieser Bedingungen frei oder geraten wir in 
Verzug, besteht kein Schadenersatzanspruch des Kunden, sofern der Schaden nicht auf unserer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder 
unserer Erfüllungsgehilfen beruht.  
 

6. Zu Teillieferungen und Teilleistungen sind wir jederzeit berechtigt.  
 

7. Tritt der Kunde von einem von uns schriftlich bestätigten Auftrag mit unserem Einverständnis vor Lieferung der Ware 
zurück, so sind wir berechtigt, einen entgangenen Gewinn in Höhe von 30 % des Auftragswertes zu beanspruchen. Dem 
Kunden ist der Nachweis gestattet, ein Schaden sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale.  
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V. Gefahrübergang 
 
1. Die Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung geht bereits mit Zugang der Meldung der Versandbereitschaft auf den 

Kunden über. 
 

2. Erfolgt keine Meldung, so geht bei einem Transport durch uns die Gefahr über, sobald die Ware unser Werksgelände 
verlässt. Bei einem Fremdtransport geht die Gefahr über, wenn die Ware an die den Transport ausführende Person 
übergeben worden ist. 
 

3. Transportversicherung sowie sonstige Versicherung der von uns gelieferten Waren sind Angelegenheit des Kunden. 
 

4. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, so berechnen wir dem Kunden vom Zeitpunkt der ursprünglich 
vereinbarten Versandbereitschaft an ein Lagergeld in Höhe von 1 % des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat. 
Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, ein Schaden sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die 
Pauschale. 
 

5. Die Wahl des Versandweges und der Versandart bleibt uns vorbehalten.  
 

6. Zu einer Lagerung sind wir nicht verpflichtet. Erfolgt Lagerung, so geschieht dies auf Gefahr und für Rechnung des Kunden. 
Im Falle der Beschädigung oder des Untergangs besteht kein Schadenersatzanspruch des Kunden, sofern der Schaden nicht 
auf unserer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruht.  
 

7. Wird die Ware aus Gründen zurückgenommen, die wir nicht zu vertreten haben, so trägt der Kunde die Gefahr bis zum 
Eingang der Ware bei uns.  

 
 
VI. Gewährleistung und Mängelrüge/Rückgriff- und Herstellerregress 
 
1. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies von uns 

ausdrücklich schriftlich zugesagt worden ist. 
 

2. Sämtliche Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seiner nach § 377 HBG geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheit ordnungsgemäß nachgekommen ist.  
Die nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten finden ausdrücklich auch bei Minderkaufleuten 
Anwendung.  
 

3. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei dem Kunden. 
Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für 
Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634 a Abs. 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend 
vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen.  
 

4. Offensichtliche Mängel sind binnen einer Frist von zwei Wochen nach Ablieferung zu rügen. Unterlässt der Kunde die Rüge, 
so erlischt die Gewährleistung.  
 
Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware – vorbehaltlich fristgerechter Mängelrügen durch den Kunden – nach 
unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern.  
Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben.  
Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.  
 

5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.  
 

6. Gewährleistungsansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei 
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß, wie bei Schäden, die nach 
dem Gefahrübergang in Folge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter 
Betriebsmittel, mangelhafter Arbeiten oder auf Grund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind.  
Werden vom Kunden oder Dritten unsachgemäße Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für 
diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Gewährleistungsansprüche.  
 
Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte 
Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es sei denn die Verbringung 
entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.  
 

7. Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die 
gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des 
Rückgriffsanspruchs des Kunden gegen uns gilt ferner Abs. 6. entsprechend.  
 

8. Weitergehende Ansprüche des Kunden mit Ausnahme von Ansprüchen aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, sind ausgeschlossen, sofern der Schaden nicht auf unserer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen 
beruht.  

 
 
VII. Preise 
 
1. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und 

zuzüglich der geltenden Umsatzsteuer mit dem am Tage des Entstehens der Steuerschuld geltenden Steuersatz. Kosten der 
Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt.  
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2. Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- 
und Vertriebskosten für Lieferungen, die drei Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten. 

 
 
VIII. Zahlungsbedingungen 
 
1. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Preis nach Rechnungseingang ohne jegliche Abzüge sofort fällig und zahlbar.  

Andere Abreden bedürfen der Schriftform. Insbesondere ist der Abzug von Skonto nur bei schriftlicher besonderer 
Vereinbarung zulässig.  
 
Skontoabzug ist für jede Rechnung gesondert zu vereinbaren.  
Eine Skontogewährung in der Vergangenheit begründet keine Verpflichtung, auch bei weiteren Rechnungen Skonto zu 
gewähren.  
 
Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns 
unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht.  
 

2. Abtretungsverbot: 
Ansprüche gegen uns dürfen vom Kunden weder abgetreten noch verpfändet werden.  
§ 345 a HGB bleibt unberührt.  

 
 
IX. Eigentumsvorbehalt 
 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus der 

laufenden Geschäftsbeziehung einschließlich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks 
und Wechseln vor.  
Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen.  
 
 

2. Der Eigentumsvorbehalt bleibt bestehen, auch wenn einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen 
werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.  
 

3. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderung des 
Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten 
Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne 
oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist.  
 
Der Kunde bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt.  
Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt.  
Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.  
 

4. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden erfolgt stets namens und im Auftrag für uns. In 
diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Kunden an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die 
Kaufsache mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des 
Kunden als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Kunden tritt 
der Kunde auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück 
gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.  
 

5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden oder eines durch unsere etwaige 
Übersicherung beeinträchtigten Dritten mit Zustimmung des Kunden freizugeben, soweit der Wert der Sicherheiten die zu 
sichernde Forderung um mehr als 20 % übersteigt.  
 
Der Kunde ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln.  
Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der 
gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns 
entstandenen Ausfall.  
 

6. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig.  
Von Pfändungsversuchen sind wir unter Angabe des Pfandgläubigers sofort zu benachrichtigen.  
 
Bei Rücknahme der Vorbehaltsware liegt nur ein Rücktritt unsererseits vom Vertrag vor, wenn dies von uns ausdrücklich 
schriftlich erklärt wurde. 
Die zurückgenommene Vorbehaltsware darf von uns durch freihändigen Verkauf veräußert werden.  

 
 
X. Haftung 
 
1. Ansprüche jedweder Art des Kunden mit Ausnahme von denen aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden beruht auf unserer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder 
unserer Erfüllungsgehilfen.  
 

2. Weitergehende Schadenersatzansprüche, egal aus welchem Rechtsgrund sind ausdrücklich ausgeschlossen.  
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XI. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen mit dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des  
UN-Kaufrechts (CISG).  
Dies gilt auch für Rechtsbeziehungen mit Kunden, die ihren Firmensitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben. 
 

2. Erfüllungsort für die Zahlung des Kaufpreises sowie sonstiger Leistungen, die vom Käufer zu erbringen sind, ist der Sitz 
unserer Hauptniederlassung in Burgwindheim.  
 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den Rechtsbeziehungen mit dem Kunden ist der Sitz unserer Hauptniederlassung, 
derzeit Burgwindheim.  

 
 
XII. Sonstiges 
 
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen 
unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.  
 
 

 

 


